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Entscheidung 

 
 
Tagesordnungspunkt 
 
Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 2 GO NW 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 2 GO NW vom 04.10.2001 über die Dienstreisen 
der stellvertretenden Bürgermeisterin Ingrid Koshofer sowie der Ratsmitglieder Dr. Uwe Kassner 
und Anna Maria Scheerer in die französische Partnerstadt Joinville-le-Pont in der Zeit vom 26.- 
28.10.2001 wird genehmigt.  
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Am 27.10.2001 findet in der französischen Partnerstadt Joinville-le-Pont das traditionelle Part-
nerschaftskonzert von Musikerinnen und Musikern aus den Partnerstädten Joinville-le- Pont, 
Runnymede und Bergisch Gladbach statt. Für die Stadt Bergisch Gladbach nimmt hier- an die 
Jazz-Gruppe "Max Brassers" von der Max- Bruch-Musikschule teil. 

Die Stadt Joinville-le-Pont hat aus Anlaß dieses Konzertes eine kleine Delegation aus Bergisch 
Gladbach eingeladen, in der Zeit vom 26.- 28.10.2001 die Partnerstadt zu besuchen. 
In Vertretung von Frau Bürgermeisterin Opladen soll Frau stellvertretende Bürgermeisterin 
Ingrid Koshofer die Einladung wahrnehmen. Es ist vorgesehen, daß sie von den Ratsmitglie-
dern Dr. Uwe Kassner und Anna Maria Scheerer begleitet wird. 

Die Reisegruppe wird am Freitag, dem 26.10.2001, ab mittags, mit dem Dienstwagen die Reise 
antreten und am Sonntag, dem 28.10.2001, abends, zurückkehren. 

Der Hauptausschuß ist nach § 5 Absatz 3 Nr. 7 für die Genehmigung von Dienstreisen 
von Ratsmitgliedern zuständig. 

Da die nächste Sitzung des Hauptausschusses erst nach dem Reisetermin stattfinden wird, ist es 
notwendig, die Dienstreisen von Frau Koshofer, Herrn Dr. Kassner und Frau Scheerer durch ei-
ne Dringlichkeitsentscheidung nach § 60 Abs. 2 GO NW zu genehmigen. 

Maria Theresia Opladen 

Dringlichkeitsentscheidung

Die Dienstreisen der stellvertretenden Bürgermeisterin Ingrid Koshofer sowie der Ratsmit-
glieder Dr. Uwe Kassner und Anna Maria Scheerer in die französische Partnerstadt in der 
Zeit vom 26.-28.10.200 1 werden hiermit genehmigt. I 
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